
Niederschri	

 über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates Wahlenau am 

Dienstag, den 07.03.2023 um 19 Uhr in der Bücherstube im Gemeindesaal in Wahlenau

Anwesend:

Barbara Müller Ortsbürgermeisterin

Yvonne Mayer Ratsmitglied und 1. Beigeordnete

Stefan Barth Ratsmitglied und 2. Beigeordnete

Christoph Hammen Ratsmitglied

Rolf Müller Ratsmitglied

Andrea Westermann Ratsmitglied

Marc Stoffel Ratsmitglied

Beginn:  19:03 Uhr,  Ende nach Wiedereröffnung und Mi-eilung der Ergebnisse der nichtöffentlichen 

Sitzung 20:37 Uhr.

Ortsbürgermeisterin Barbara Müller eröffnete die Sitzung und stellte fest, dass die Einladung 

fristgerecht am   17.2. verteilt und am 23.2.2023 veröffentlicht wurde und die Beschlussfähigkeit des 

Rates gegeben sei. Einwände dagegen wurden nicht geltend gemacht.

Vor Eintri- in die Tagesordnung beantragte die Vorsitzende die Aufnahme eines weiteren 

Tagesordnungspunktes wegen Dringlichkeit: Notwendige Baumaßnahmen für Konzession der 

Gaststä-e  - Abs;mmung über eine Eilentscheidung. 

Der Rat s;mmte dem Antrag eins;mmig zu, der Tagesordnungspunkt wurde unter TOP 5 in die 

Tagesordnung aufgenommen. 

Tagesordnung öffentliche Ratssitzung

TOP 1 Niederschri> letzte Sitzung

TOP 2 Einwohnerfragestunde

TOP 3 Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und Beschluss über die Entlastung

TOP 4 Pumptrack 

TOP 5 Notwendige Baumaßnahme für Konzession der Gaststä-e

TOP 6 Mi-eilungen und Verschiedenes

Tagesordnung nichtöffentliche Sitzung

TOP 1 Niederschri> letzte Sitzung

TOP 2 Pachtangelegenheiten

TOP 3 Grundstücksangelegenheiten

TOP 4 Mi-eilungen und Verschiedenes

Wiederaufnahme der öffentlichen Ratssitzung

TOP 6 Ergebnisse der nichtöffentlichen Sitzung



TOP 1 Niederschri	 letzte Sitzung

Die Niederschri> der letzten Sitzung wurde am 17.2. verschickt. Es gibt keine Einwendungen gegen 

die Niederschri>. 

TOP 2 Einwohnerfragestunde

Der Gemeindeweg unterhalb vom Dorf steht unter Wasser und es besteht dringender 

Handlungsbedarf, das Wasser dort wegzuschaffen. 

TOP 3 Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und Beschluss über die Entlastung

Vor Eintri- in die Beratungen zu diesem Punkt stellt die Vorsitzende fest, dass es auf die bei der 

letzten Sitzung noch ausstehende Frage seitens der Verbandsgemeindeverwaltung inzwischen mit 

Mail vom 2.2.2023 eine Antwort gegeben hat. In der anschließenden Diskussion wird deutlich, dass 

dabei der Punkt nicht getroffen wurde, um den es dem Rechnungsprüfungsausschuss gegangen war. 

Hierzu wird es noch eine gemeinsame Antwort geben. 

Zum Sachverhalt gibt die Vorsitzende weitere Auskün>e zum Zustandekommen der Sitzung in 

Wahlenau und warum sie den Rat in die Entscheidung, den Saal unentgeltlich zur Verfügung zu 

stellen, damals nicht einbezogen hat. Ob dies ein Verstoß gegen die Gebührensatzung war oder die 

Ausübung des Hausrechts im Rahmen der laufenden Verwaltung in Coronazeit, darüber blieben die 

Meinungen geteilt. Einigkeit bestand nun darin, dass die Feststellung des Jahresabschlusses nach 

dieser Aussprache erfolgen kann. 

Die Vorsitzende übergibt den Vorsitz an das dienstälteste Ratsmitglied, Rolf Müller. 

An den Beratungen und Beschlussfassungen zu diesem Punkt nehmen die Ortsbürgermeisterin und 

die damaligen Beigeordneten Marc Stoffel und Stefan Barth nicht teil. 

 Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und Beschluss über die Entlastung

1. Der  Jahresabschluss  2021 der  Ortsgemeinde  Wahlenau wurde  am  01.12.2022     vom

Rechnungsprüfungsausschuss geprü> und mit folgenden Ergebnissen festgestellt:

1. Die Bilanzsumme beläu> sich auf 2.753.271,98 €.

2. Die  Kapitalrücklage weist  einen Betrag  von  2.156.617,58 € auf.  Der  Jahresfehlbetrag

beläu> sich auf -12.275,38 €. Damit ist die Ergebnisrechnung nicht ausgeglichen.

3. Der  Ausgleich  der  Finanzrechnung  ist  mit  einem  Saldo  aus  ordentlichen  und

außerordentlichen Ein-  und Auszahlungen und den Auszahlungen zur  planmäßigen

Tilgung von Inves;;onskrediten von -3.546,67 € nicht gewährleistet.

Der  Jahresabschluss  2021  liegt  jedem  Ratsmitglied  vor.  Eine  Ausfer;gung  des

Prüfungsberichtes  2021  ist  der  Beschlussvorlage  als  Anlage  beigefügt.  Der

Rechnungsprüfungsausschuss  empfiehlt,  den  Jahresabschluss  in  der  vorgelegten  Form

festzustellen  und  dem  Bürgermeister,  den  Beigeordneten  der  Verbandsgemeinde,  dem

Ortsbürgermeister und dem/den Ortsbeigeordneten Entlastung zu erteilen.

2. Der Jahresabschluss 2021 zum 31.12.2021 wird in der vorgelegten Form festgestellt (§ 114

Abs. 1, S. 1 GemO).



Über-  und  außerplanmäßige  Aufwendungen  und  Auszahlungen  werden,  sofern  keine

vorherige  Zus;mmung  erfolgte,  nachträglich  genehmigt  (§  100  GemO).  Soweit

Übertragungen von Haushaltsermäch;gungen gem. § 17 GemHVO erfolgt sind, s;mmt der

Ortsgemeinderat diesen zu.

Abs0mmungsergebnis:  Eins0mmig

3. Dem  Bürgermeister,  den  Beigeordneten  der  Verbandsgemeinde,  dem Ortsbürgermeister

und dem/den Ortsbeigeordneten wird Entlastung erteilt.

Abs0mmungsergebnis:   Eins0mmig.

An den Beratungen und Abs;mmungen nahmen die Ortsbürgermeisterin und die im Jahr 2021 

am;erenden Beigeordneten Marc Stoffel und Stefan Barth nicht teil. 

Frau  Mayer  darf  an  der  Abs;mmung  teilnehmen,  da  sie  das  Amt  der  1.  Beigeordneten  zum

05.04.2022  übernommen  hat  und  im  maßgeblichen  Prüfungszeitraum  noch  im

Rechnungsprüfungsausschuss war.

Den Vorsitz führte das älteste anwesende Ratsmitglied Rolf Müller.

Nach Abschluss dieses PUnktes übergibt das Ratsmitglied den Vorsitz an die Ortsbürgermeisterin. 

TOP 4 Pumptrack

Sachstand: Der ursprünglich für den Bolzplatz vorgesehene Pumptrack hat keine 

Genehmigungsaussicht durch die untere Bauaufsicht. Die entsprechende Bauvoranfrage wurde 

zurückgezogen. Ein alterna;ves Grundstück der Gemeinde direkt neben dem Spielplatz hat nach 

Vorsondierungen bessere Aussichten auf Genehmigung. Es folgt nun eine Vorstellung des Projektes 

an diesem alterna;ven Standort. 

Beschluss: Der Ortsgemeinderat Wahlenau beschließt eins0mmig, den vorliegenden Plan zur 

Erstellung eines Pumptracks neben dem Spielplatz zu denselben Bedingungen wie am anderen 

Standort zu befürworten. 

TOP 5 Notwendige Baumaßnahme für Konzession der Gaststä-e

Sachstand: Die Betriebsprüfung des Veterinäramtes am 16.2. 2023 ha-e zur Folge, dass Mängel 

festgestellt wurden, die baulich zu beheben waren. Um dies möglichst zeitnah umzusetzen, wurden 

nach vor-Ort-Terminen mit Handwerksbetrieben die Au>räge für die entsprechenden Maßnahmen 

von der Ortsbürgermeisterin im Einvernehmen mit der Ersten Beigeordneten als Eilentscheidung 

beau>ragt. Die Maßnahmen: Einbau einer Trennwand zur Errichtung eines Personalraumes, Einbau 

einer Abtrennung zur Errichtung eines Vorraums in der Personaltoile-e, sowie Einbau von 

Beleuchtung und Belü>ung, sind inzwischen umgesetzt und belaufen sich auf Kosten im Rahmen von 

jeweils einigen Hundert Euro. Die Rechnung der Fa. Barth für die Malerarbeiten liegt vor und beträgt 

946,05 Euro bru-o. Der Rat s0mmt den notwendigen Baumaßnahmen eins0mmig zu unter 

Ausschluss des betroffenen Ratsmitglieds Stefan Barth.

TOP 6  MI:eilungen und Verschiedenes

Dreckwegtag ist am 22.4.2023, zusammen mit der Bürgerversammlung.



Die nächste Gemeinderatssitzung ist am Dienstag, den 18.4. um 19 Uhr.

Die Reklametafel vor dem Gemeindehaus soll neutral gehalten sein, die Änderungen an der 

Außenbeleuchtung werden akzep;ert. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes der VG Traben-Trarbach Teilfortschreibung "Windenergie" 

wird zur Kenntnis genommen, auf eine Stellungnahme wird verzichtet.

Die Jugendsammelwoche vom 26.4. bis 5.5. 2023 wird in Wahlenau in Ermangelung einer ak;ven 

Jugendgruppe nicht durchgeführt. 

Die Vorsitzende erklärt die öffentliche Sitzung  um 20:03 Uhr für beendet. 20:03

Wiederaufnahme der öffentlichen Ratssitzung erfolgt um 20:35 Uhr

TOP 6 Ergebnisse der nichtöffentlichen Sitzung

 Der Pachtvertrag mit der neuen Pächterin der Wahler Mühle wird gebilligt.  

Schluss der öffentlichen Sitzung um 20:37 Uhr.

Wahlenau, 9.3.2023

Die Vorsitzende


